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Der Kanton Basel-Stadt führt alle paar Jahre eine Ausschreibung für die Auszeichnung guter 
Bauten durch. Das letzte Mal wurde eine solche Ausschreibung im Juni/Juli 2013 durchgeführt. Die 
Teilnahme an der Ausschreibung war mit 136 eingereichten Projekten von 64 Architekturbüros 
sehr gross. Das Verfahren ist verständlicherweise nicht anonym, da die Verfasser der Projekte ja 
bekannt sind. 

Wenn man die mit einer Auszeichnung bedachten Projekte sichtet, so fällt einem dabei folgendes 
auf: 

Von den 136 eingereichten Projekten wurden 33 ausgezeichnet. Von diesen ausgezeichneten 
Bauten entfallen 6 Auszeichnungen auf Herzog & De Meuron, 6 auf Buchner und Bründler, 4 auf 
Christ und Gantenbein, 2 auf Luca Selva, 2 auf Sab Architekten und 2 auf Flubacher Nyfeler. Also 
22 Auszeichnungen oder 67 % der Auszeichnungen wurden an 6 Büros, also lediglich 16 % der 
gesamthaft Teilnehmenden verteilt. Die übrigen 11 Auszeichnungen verteilen sich auf weitere 11 
Büros. 

Zu dieser Jurierung stellen sich folgende Fragen um deren Beantwortung ich die Regierung bitte: 

- Findet es die Regierung akzeptabel, dass Projekte ausgezeichnet wurden, die von einem 
Mitglied der Jury eingereicht und dann selber mitjuriert wurden, wie dies im Falle von 
Flubacher Nyfeler der Fall war? 

- Ist es im Sinne einer breiten Förderung guter Architektur, so wie Basel sie pflegt, wenn mit 
67 % der Auszeichnung nur 16 % der Teilnehmenden ausgezeichnet werden? Dabei bleibt 
selbstverständlich unbestritten, dass diese Büros hervorragende Architektur produzieren und 
gute Arbeit leisten. Die Frage wäre allerdings, ob tatsächlich alle ihre ausgezeichneten 
Bauten um so viel besser waren als die nächstbesten Projekte. 

- Ist die Regierung bereit, bei den kommenden Ausschreibungen entweder eine Jury zu 
bestimmen, die gar nicht in die Lage kommt, eigene Projekte jurieren zu können, da Sie nicht 
als projektierende Architekten tätig sind oder aber als Randbedingung zwingend vorzugeben, 
dass es Jurymitgliedern nicht erlaubt ist, eigene Projekte einzugeben? 
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